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Das Wesen der Sozialpolitik in Spanien
U lridi Brösse, Madrid

Der spanisdien Sozialpolitik fehlt eine klare Linie. 
Deshalb stellen viele sozialpolitisdie Entsdieidun

gen Einzelmaßnahmen dar, die häufig auf Grund einer 
augenbliddidien N otwendigkeit oder auf Grund poli
tisd ier Erwägungen gefaßt werden, deren praktisdier 
Erfolg aber n id it immer gew ährleistet oder riditig 
voraussehbar ist. Ein Beridit über die spanisdie So
zialpolitik läßt sidi deshalb audi nidit von definierten 
sozialpolitisdien Programmen her aufbauen, sondern 
muß notwendigerweise auf eine Sammlung und Zu
sammenfassung der W irklidikeit hinauslaufen, von 
der her m an dann Rüdcsdilüsse auf die sozialpolitisdie 
Haltung von S taat und Gruppen ziehen kann. Der 
vorliegende Beridit behandelt die großen Gebiete der 
Sozialversidierung und des Ausbildungswesens und 
sdiließt daran einige Betraditungen über W anderun
gen, sozialen W ohnungsbau und die Stellung der Ge
w erksdiaften gegenüber der Sozialpolitik.

In der Zeit vor dem Bürgerkrieg hatte ein nur sehr 
unvollkommenes SozialversldierungssYstem in Spa
nien bestanden, das sidi im w esentlidien aus einer 
auf einen begrenzten Kreis von Arbeitnehmern be- 
sdiränkten A ltersversidierung (1919), einer Mutter- 
sdiaftsversidierung (1929) und einer Unfallversidie- 
rung (1932) zusammensetzte. Das Nationale Versidie- 
rungsinstitut, das sdion im Jahre 1908 gegründet und 
dem der Aufbau der spanisdien Sozialversidierung 
übertragen worden war, setzte im neuen spanisdien 
Staat seine A rbeit mit der Erriditung einer Familien
hilfe (Subsidio Familiar), einer A lters- und Invaliden- 
versidierung und einer Krankenversidierung fort.

Schwerpunkt Fam ilienhilfe auf privater Basis

Bezeidinend für Spanien ist, daß die erste dieser Ver- 
sidierungen eine Familienhilfe (1938) darstellt. Damit 
sollte die Bedeutung der Familie für das Volk hervor
gehoben und ihr staatlid ier Sdiutz gegeben werden. 
Infolge m angelnder staatlidier Zusdiüsse für die 
neuen V ersidierungen ging man jedodi sehr bald 
dazu über, aus den Beiträgen der A rbeitgeber und 
A rbeitnehm er für die Familienhilfe audi die Kranken- 
und A ltersversidierung mit zu finanzieren. Die Lei
stungen der Familienhilfe wurden eingefroren und 
stellen heute keine w irklidie Beihilfe mehr dar (z.B. 
für 3 Kinder zusammen 90 Ptas ‘) im M onat; für 12 Kin
der allerdings 4500 Ptas).

1) 1 P eseta  e tw a 0,07 DM.

Sdion kurze Zeit nadi Erriditung der Familienhilfe 
wurde deshalb eine neue Familienunterstützung ge
sdiaffen, die heute eine der wirksamsten „Sozialver- 
sidierungen“ ist. Allerdings wich man dabei von der 
staatlidien auf eine private Basis ab, was zu erheb- 
lidien U ngereditigkeiten gegenüber einzelnen Arbeit
nehmergruppen geführt hat. Der „Plus Fam iliar“ 
(Familienzusdilag) basiert näm lidi darauf, daß jedes 
Unternehmen einen bestimmten Prozentsatz der Lohn
summe in einen Fonds einzahlen muß, der in jedem 
Unternehmen eingeriditet worden ist und der jeden 
Monat unter die Belegsdiaft verteilt wird. N adi einer 
Skala hat jeder Arbeitnehmer gemäß seinem Familien
stand eine Anzahl von Punkten. Die Skala beginnt 
mit 5 Punkten für den verheirateten Ehemann, ge
währt zunädist für jedes Kind einen w eiteren Punkt 
und steigt dann ab 3 Kindern leidit progressiv an. Bei 
der Beredinung des W ertes eines Punktes wird so 
vorgegangen, daß der Inhalt des Fonds durdi die Ge
samtzahl der Punkte aller Arbeitnehmer geteilt wird. 
W ert/Punkt mal Anzahl der Punkte des Arbeitneh
mers ergibt den Familienzusdilag.

Der von den Unternehmen in den Fonds einzuzah
lende Betrag sdiwankt stark. Er liegt im Baugewerbe 
z. B. bei 20 Vo der Lohnsumme, in der Elektrobrandie 
bei 28“/». Da die Löhne im Baugewerbe an sidi sdion 
niedriger sind als z. B. in der Elektro- oder Metall- 
brandie, ist es erklärlich, daß der W ert des Punktes 
in den versdiiedenen Industriezweigen sehr variiert. 
Besonders benaditeiligt ist audi die Landwirtsdiaft 
mit ihren niedrigen Löhnen. Abstufungen bestehen 
audi zwisdien den Unternehmen, in denen viele 
Familienväter und wenige Ledige besdiäftigt sind, und 
soldien, in denen das Verhältnis um gekehrt ist. In 
„günstigen“ Unternehmen liegt der W ert des Punktes 
bei etwa 200 Ptas je  Monat, in  „ungünstigen“ mandi- 
mal unter 100 Ptas je  Monat.

Ein Gesetz vom Anfang vorigen Jahres bradite eine 
völlige Neuregelung und Vereinheitlichung der beiden 
Familienunterstützungen. Durch einen nationalen Aus- 
gleidifonds sollten die bestehenden Niveauunter- 
sdiiede im W ert der Punkte gemildert werden. Das 
Gesetz fand jedodi keine Anwendung und wurde An
fang dieses Jahres offiziell außer Kraft gesetzt. Der 
Grund soll einmal in ungenügenden Beredinungen 
über die Auswirkungen der neuen Regelung liegen. 
Zum anderen hat jedodi auch zweifellos der Druck der 
„günstigen“ Unternehmen sowohl von seiten der Ar-
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beitnehm er als auch von seiten der Arbeitgeber eine 
Rolle gespielt. Der Einfluß der Interessengruppen auf 
den Staat ist in Spanien sehr stark. Die Geschichte 
des neuen Gesetzes über die Familienhilfe bietet dafür 
ein deutliches Beispiel.

U nzureichende L eis tungen  
d er s taa tlichen  A lters- u n d  Inva lidenversicherung  . . .

Kurz nach dem „Subsidio Familiar" wurden dann eine 
Alters- und Invalidenversicherung und eine Kranken
versicherung ins Leben gerufen. Der Kreis der Begün
stigten w ar zunächst sehr eng gezogen und wurde im 
Laufe der Jah re  immer w eiter ausgedehnt. Heute 
sind alle spanischen Arbeitnehmer eingeschlossen, die 
für fremde Rechnung arbeiten, älter als 14 Jahre, 
Hand- oder Geistesarbeiter sind und in einem festen 
oder nicht festen Arbeitsverhältnis stehen oder in 
Heimarbeit tätig sind. Die Einkommenshöchstgrenze 
liegt zur Zeit noch bei 40 000 Ptas, soll aber bald auf 
66 000 Ptas in der Krankenversicherung erhöht werden 
und in der Alters- und Invalidenversicherung ganz 
fortfallen. Ausgeschlossen bleiben mithelfende Fami
lienangehörige und Gruppen oder Berufszweige, für 
die Sonderbestimmungen gelten. Solches ist z. B. bei 
den Beamten und der großen Zahl der im Haushalt 
oder in der Landwirtschaft Beschäftigten der Fall.

Der wunde Punkt der staatlichen Alters- und Inva
lidenversicherung sind die unzureichenden Leistungen. 
Die Unterstützungen werden den Versicherten in Form 
fester Beträge gewährt, die keine ausreichende An
passung an die stark  gestiegenen Lebenshaltungs
kosten erfahren haben. A lters- und Invalidenpensio
nen von 400 Ptas monatlidi für Pensionäre ohne An
recht auf eine Pension einer „Mutualidad" oder von 
250 Ptas mit Anrecht sind völlig unzureichend. W itwen 
beziehen 50 Vo der Beträge.

. . . fü h r te n  z u r  S cha ffung  
eines ha lb p riva ten  Versicherungssystem s

Abgesehen von den ungenügenden Leistungen der 
vom N ationalen Versicherungsinstitut verw alteten 
Versicherungen litt und leidet das staatliche Versiche- 
rungssystem unter organisatorischen Mängeln, die den 
Versicherten erhebliche Schwierigkeiten und Unan
nehmlichkeiten bereiten. Auf Grund dieser Schwächen 
und aus politischen Gründen wurde Ende der 1940er 
Jahre ein neues Sozialversicherungssystem unabhän
gig vom Nationalen Versicherungsinstitut und abhän
gig vom Arbeitsministerium errichtet. Dieser neu ge
schaffene „Mutualismo Laboral" zeigt die gleiche Ten
denz, wie sie auch beim „Plus Familiar" festzustellen 
war: nämlich A bkehr von einer staatlichen Versiche
rung, Dezentralisation und Verlagerung der Schwer
punkte näher an die einzelnen Industrien und W irt
schaftszweige. Der Mutualismo Laboral besteht darin, 
daß sich nach Wirtschaftszweigen, Branchen oder auch 
Einzeluntemehmen getrennte sog. „Mutualidades La
borales" (zu übersetzen etwa mit „Berufsversiche
rungsvereine"), Institutionen ähnlidien Namens oder 
Betriebskassen bilden können, deren Leistungen aus 
den Beiträgen der A rbeitgeber und Arbeitnehmer auf

gebracht werden. Diese voneinander unabhängigen 
M utualidades u. ä. stellen einen Zwitter zwischen 
staatlicher und privater Versicherung , dar. Auf der 
einen Seite ist die Mitgliedschaft bei Einkommen bis 
zu 7000 Ptas im Monat Pflicht. Der Staat überwacht 
durch das Arbeitsministerium alle Berufsversiche
rungsvereine. Auf der anderen Seite hat jede Mutu
alidad oder Betriebskasse ihre eigene Satzung, in der 
in bestimmten Grenzen Beiträge und Leistungen fest
gelegt werden können. Dieser private Charakter des 
Mutualismo Laboral hat verständlicherweise zu einer 
Diskrepanz der Sozialversicherungsbedingungen in den 
W irtschaftssektoren geführt.

L eis tungen  des „ M utua lism o  L a b o ra l“

Der Mutualismo Laboral zählt heute fast 100 Einzel
versicherungen. Ihre normalen Leistungen bestehen 
aus A lters- und Invalidenrenten, Pensionen für lang 
dauernde Krankheiten, wenn die staatliche Versiche
rung nicht m ehr zahlt, W aisenpensionen und Sterbe-, 
Heirats- und Geburtsunterstützungen. Daneben wer
den Sonderleistungen gewährt, wie z.B. Kredite für 
den sozialen W ohnungsbau oder Gelder für die Be
rufsausbildung. Eine ausgesprochene Ergänzung zur 
staatlichen Versicherung sind die Alters- und Inva
lidenpensionen. Die A ltersrente bewegt sich zwischen 
40 bis 50®/o des der Berechnung zugrunde liegenden 
Lohnes für eine Pensionierung bei 60 Jahren, 65 bis 
75 “/o bei einer Pensionierung mit 65 Jahren und 80 bis 
90 "/o bei einer Pensionierung mit 70 Jahren. Man 
beachte die hohe Altersgrenze. Sie bewirkt einerseits, 
daß viele Arbeitnehmer versuchen, möglichst lange zu 
arbeiten, um ihre Pension zu verbessern. Anderer
seits haben die Unternehmen kein großes Interesse 
an der Beschäftigung alter Leute wegen ihrer gerin
gen Leistungsfähigkeit. Einige Betriebe beschreiten 
deshalb den Weg, ihnen freiwillig eine Ergänzung 
zur Pension der M utualidad zu zahlen, um damit eine 
frühere Pensionierung reizvoll zu machen. Für die 
Ehefrau und jedes berechtigte Kind erhöht sich die 
Pension um 10 V». Die Invalidenrente darf 80%  des 
Lohnes, unabhängig vom Alter, nicht untersdireiten. 
W itwen erhalten 30 bis 40 Vo, in einigen Wirtschafts
zweigen auch 50 Vo, des Lohnes des Ehemannes.

Scheint mit diesen Zahlen des Mutualismo Laboral 
das Problem in der A lters- und Invalidenversicherung 
auf den ersten Blick gelöst, so täuschen die Prozent
sätze doch über eine Tatsache hinweg. In der gesam
ten spanischen Sozialversicherung werden Beiträge 
und Leistungen auf den Berechnungslohn bezogen. 
Dieser liegt oft erheblich unter der wirklichen vom 
Unternehmer gezahlten Lohnsumme, so daß auch die 
Pensionen des Mutualismo Laboral sehr unzureichend 
sind. (Eine Ausnahme gilt für die Unfallversicherung, 
wo immer der wirklich gezahlte Lohn zugrunde gelegt 
werden muß. Der Grund ist der, daß in der Unfallver
sicherung vor allem private Gesellsdiaften tätig sind, 
die ein großes Interesse an höheren Beiträgen und 
natürlich auch an größeren Gewinnen haben.) Dieses 
Problem der Sozialversicherung hat letztlich seinen 
Ursprung in der Lohnpolitik, der deshalb an dieser 
Stelle einige Betrachtungen geschenkt werden sollen.
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Da der Staat für die ganze W irtschaft Mindestlöhne 
festlegt, stellt die Lohnpolitik einen Teil der staat
lichen Sozialpolitik dar. Seit etwa 1956, besonders 
aber seit dem Inkrafttreten des Gesetzes über ge- 
werkschaftlidie Kollektivverträge im Jahre 1958, hat 
sich die w irklidie Lohnhöhe mittels der Kollektivver
träge und privater Vereinbarungen erheblidi über die 
der M indestlöhne herausgebildet. Die Mindestlöhne 
behalten ihre Bedeutung lediglidi für die Sozialver- 
sidierung, indem sie näm lidi die Basis für die Bei
trags- und Leistungsberedinung abgeben.

Diese Ersdieinung w urde bewußt durch die gewerk- 
sdiaftlidien Kollektivverträge gefördert. Mit dem 
Ziele der Produktivitäts- und Leistungssteigerung w ur
den und w erden die Kollektivverträge meist zu klei
nen W irtsdiaftsplänen ausgearbeitet, in denen Lohn
verbesserungen gegen Produktivitäts- und Leistungs
steigerungen zwisdien den in den Gewerksdiaften 
zusamm engesdilossenen Arbeitgeber- und Arbeitneh
m ervertretern vereinbart werden. Damit die Unter
nehm er von dieser M öglidikeit fleißig Gebraudi 
madien, ist es ihnen gestattet, die Zusdiläge von der 
Beredinung für die Sozialversidierung auszunehmen 
und dam it die Rüdewirkung dieser Soziallasten auf 
die Kosten zu umgehen. Die Folge ist natürlidi, daß 
die Pensionen immer hinter den w irklidi gezahlten 
Löhnen stark  einherhinken, was sidi durdi die stän
dig steigenden Lebenshaltungskosten besonders fühl
bar madit.

Eine kaum  spürbare Änderung brachte die neue Min
destlohnerhöhung von 36 Ptas auf 60 Ptas pro Tag vom 
Januar dieses Jahres. Damit ist praktisdi keine wirk
same Verbesserung in der Sozialversidierung ver
bunden. Audi die direkten Auswirkungen auf das 
Lohnniveau sind gering. N adi den eigenen Angaben 
des Arbeitsministeriums dürften etwa nur 8 '’/i> der 
gelernten A rbeiter in Industrie und Handel und 15 Vo 
der ungelernten Anfang des Jahres nidit über den 
alten M indestlohn von 36 Ptas hinausgekommen sein. 
Der Großteil der Arbeiterschaft, audi in der Landwirt
sdiaft, lag bereits auf Grund der privaten V erein
barungen bei 60 Ptas oder darüber, so daß die Be
stimmung in dieser H insidit für die meisten gar keine

L ohnpolitik  als Teil der Sozia lpolitik Bedeutung gehabt hat; denn die in K ollektivverträ
gen oder in Einzelarbeitsverträgen zugestandenen 
Lohnzuschläge können fast immer mit staatlidien 
Lohnerhöhungen kompensiert werden. Auch das cha
rakterisiert die staatliche Haltung gegenüber der 
Lohnpolitik; Die freiwilligen Lohnübereinkommen sol
len einen Anreiz für die w irtsdiaftlidie Entwicklung 
des Landes bieten. Da der Unternehmer aber immer 
mit offiziellen staatlidien Lohnerhöhungen rechnen 
muß, wird ihm insofern eine Garantie gegeben, als 
seine zusätzlichen Leistungen nie automatisch zu den 
eventuellen neuen Mindestlöhnen gegeben werden 
müssen, sondern von diesen aufgesogen werden können.

Slaatliche u n d  p r iva te  K rankenversicherung

Nidit ganz so wichtig ist die Frage des Beredinungs- 
lohnes für die Krankenversidierung. Dennodi spielt 
sie auch dort eine Rolle, weil näm lidi dem kranken 
Arbeitnehmer, wenn er mindestens 7 Tage arbeits
unfähig ist, vom 5. Tage ab eine Entsdiädigung zu
steht, die 60 V» des Lohnes ausmadit. W iditig sind in 
der Krankenversicherung vor allem aber die ärztlichen 
Leistungen. Die staatlidie Krankenversicherung ge
währt den V ersidierten und ihren Angehörigen ko
stenlose ärztliche Behandlung sowie Medikamente 
(soweit sie in einer Liste für die Versicherung aufge
nommen sind) während 39 Wochen im Jahr. Audi ein 
maximal zwölfwödiiger K rankenhausaufenthalt pro 
Jahr steht den Versicherten und ein sediswödiiger 
den Angehörigen kostenlos zu. Beide können verlän
gert werden. Die Frauen erhalten bei der Geburt Arzt
hilfe, Krankenhausaufenthalt und Geldentschädigung. 
Im Falle einer sich über 39 Wochen hinausziehenden 
Krankheit springt der Mutualismo Laboral mit den 
Leistungen für „lange Krankhedt" ein.

Ohne hier auf die Einzelheiten eingehen zu können, 
muß doch gesagt werden, daß auch der staatlichen 
Krankenversicherung sehr viele Mängel anhaften. 
Darauf ist audi das außerordentlich geringe Vertrauen 
zurüdezuführen, das die Bevölkerung diesem Zweig 
der Sozialversicherung entgegenbringt. Eine Unzahl 
von privaten Krankenversicherungen, zum Teil in 
Form von kleinen Zusammenschlüssen einiger Ärzte 
eines Ortes mit ihren Klienten, sind als Ersatzsysteme 
in Ersdieinung getreten. Die staatliche Versicherung

BS m/<i

klebt nicht, fettet nicht
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selbst hat diese Zersplitterang gefördert, indeta sie 
mangels eigener Möglichkeiten offiziell über 150 sog. 
M itarbeitende Gesellschaften zugelassen hat, die Funk
tionen der staatlichen Versicherung ausführen. Diese 
gehen häufig dazu über, mit dem ihnen angeschlos
senen Kreis von Unternehmen und Arbeitnehmern 
Sonderverträge zu schließen, in denen gegen eine 
zusätzliche Prämie M ehrleistungen vereinbart werden.

N otw end ige  R e fo rm  d er Sozia lversicherung

Aus den bisher gemachten Ausführungen ist vielleicht 
ersichtlich geworden, daß eine Reform der Sozialver
sicherung erforderlich ist. Seit einiger Zeit wird ein 
N ationaler Plan der Sozialversicherung vorbereitet, 
von dem jedoch bis heute nichts Näheres bekannt ge
worden ist. Die Schwierigkeiten einer Neuordnung 
dürfen nicht unterschätzt werden. Abgesehen von 
einer staatlichen Planung ist die Bereitstellung von 
Staatszuschüssen notwendig, die es bisher nicht gab. 
Erstmals für 1963 sind im Haushaltsplan 2 Mrd. Ptas 
bereitgestellt. Auch gegenüber den starken Gruppen
interessen muß sich der Staat durchsetzen (gegenüber 
Arbeitnehmern, Gewerkschaften, Berufsversicherungs
vereinen, Privatversicherungen, Nationalem Versiche
rungsinstitut, Ärzteschaft). Ein Beispiel für diese Son
derwünsche bietet die vor zwei Jahren neu geschaf
fene Sozialversicherung für die Landwirtschaft. W äh
rend bis dahin nur die festangestellten landwirt
schaftlichen Arbeitnehmer (etwa IO”/» aller in der 
Landwirtschaft Tätigen) von der staatlichen Sozialver
sicherung erfaßt wurden, sind nun auch die Saison
arbeiter (etwa 45 “/») ' eingeschlossen. Die restliche 
große Zahl der kleinen, selbständigen Landwirte, die 
oft in ähnlich kümmerlichen Verhältnissen leben wie 
die eigentlichen Landarbeiter, genießt nur zum Teil 
die Vorteile der Versicherung. Vor allem sind sie 
von der Krankenversicherung ausgeschlossen, was 
seinen Grund hauptsächlich in dem Widerspruch der 
Ärzte hat.

A usb ildungsw esen  im  R a h m en  
des „ S tab ilisierungsp lanes“

Seit dem Inkrafttreten des „Stabilisierungsplanes" für 
die spanische W irtschaft im Jahre 1959 und mit der 
Erkenntnis der großen Bedeutung beruflich und fach
lich qualifizierter Menschen für die wirtschaftliche Ent
wicklung des Landes hat man sich in verstärktem  
Maße der vorher arg vernachlässigten Volksbildung 
und Berufsausbildung gewidmet. Eines der vordring
lichsten Ziele ist die Beseitigung der letzten Reste 
von Analphabetentum. Man muß die Zahl derer, die 
nicht lesen und schreiben können, heute auf etwa 
10“/o der erwachsenen Bevölkerung schätzen. Die 
Zählung von 1940 hatte noch einen Anteil von 23“/» 
ergeben. Für 1970 hofft man, diesen sozialen Nachteil 
überwunden zu haben.

Besonders dringlich stellt sich das Problem der Volks
bildung noch auf dem Lande, wo mangels Schulen 
oder infolge zu w eiter Schulwege viele Kinder nicht 
oder nur unregelmäßig einem Unterricht beiwohnen

können. Die armen Familien sind vielfach auf die Mit
arbeit der Kinder angewiesen, so daß auch aus diesem 
Grunde oft ein Schulbesuch unterbleibt. Nicht un
erwähnt bleiben dürfen die außerordentlich niedri
gen Lehrergehälter (monatliches Durchschnittsgehalt 
2000 Ptas, das von vielen längst nicht erreicht wird), 
was alle Lehrer zur Ausübung eines weiteren Berufes 
zwingt. Die schulischen Einrichtungen sind zum Teil 
sehr mangelhaft (z. B. keine Heizung, schlechte Klas
senräume). Neben den unentgeltlichen staatlichen 
Volksschulen, in denen etwa 75 V» aller Schüler unter
richtet werden, gibt es auch private Anstalten, die in 
der Regel ein Schulgeld verlangen.

Die Bekämpfung der Mängel geht langsam vor sich. 
Innerhalb kurzer Zeit dürfte die schulpflichtige Alters
grenze von 12 auf 14 Jahre ausgedehnt werden. Für 
die Lehrergehälter ist eine geringe Aufbesserung vor
gesehen, die aber effektiv infolge der stark  gestiege
nen und ständig steigenden Lebenshaltungskosten 
keine besonders spürbare Besserstellung mit sich brin
gen wird. Der Bau von Schulen bedarf einer beson
deren Förderung.

P roblem atische L age bei d e r  B eru fsa u sb ild u n g

In weitaus verschärfter Form tritt das Ausbildungs
problem in der sich an die Grundschule anschließen
den Fortbildung auf. Betrachtet man das A lter zwi
schen 11 und 16 Jahren als die für die Vorbereitung 
auf einen Beruf geeigneten Jahre, so ergibt sich für 
Spanien folgende Situation: Nur jeder fünfte Jugend
liche in dieser Altersklasse erfährt eine Fortbildung, 
die die Voraussetzung für die Ausübung eines Be
rufes bilden kann. In dieser kleinen Gruppe, die eine 
Spezialausbildung genießt, überwiegt wiederum mit 
zwei Dritteln die Zahl der „Abiturienten", d. h. der 
Jugendlichen, die ihren „bachillerato clásico" machen, 
der die Voraussetzung zimi Hochschulstudium bildet. 
Verschwindend klein bleibt die Anzahl der Jugend
lichen, die eine Lehrzeit durchmachen und sich dadurch 
zu qualifizierten Fachkräften heranbilden. Diese Zah
len lassen die Tatsache verständlich erscheinen, daß 
von den etwa 11,5 Mill. Beschäftigten in Spanien un
gefähr 3,5 Mill. ungelernte A rbeiter sind, die natür
lich als schwere Hypothek auf der gesamten spani
schen W irtschaft lasten.

Bei der Aufgabe, diese unerfreuliche Situation zu 
überwinden, arbeiten Staat, Kirche, Gewerkschaften 
und Privatunternehm en zusammen. Im Gegensatz zur 
Grundschulausbildung liegen die höhere Schulbildung 
und die Berufsausbildung zu einem sehr großen Teil 
auch in nichtstaatlichen Händen. Etwa 18 “/» der Ober
schüler besuchen staatliche Schulen, 40 “/» von der 
Kirche abhängige, 10 “/» private, und etwa 32 “/» sind 
sog. „frei Studierende", d .h . sie lernen zu Hause oder 
in Fernkursen und machen nur das Examen unter 
staatlicher Aufsicht. Zur Zeit bemüht sich der Staat, 
die unkontrollierte Ausbildung der letzten Gruppe zu 
beschränken und diese Schüler auch in offizielle Zen
tren aufzunehmen.

342 1963/VIII



L e h n e n tr e n  fü r  F acharbeiter

Der ungenügenden Fadiarbeitersdiulung begegnen 
Staat, Gewerkschaften, Kirche und Unternehmen mit 
der Errichtung zahlreicher Lehrzentren, in denen Ju 
gendliche ab 12 Jahren  in einer fünfjährigen Lehrzeit 
einen Beruf erlernen können. Im Schuljahr 1961/62 
w urden in den bestehenden rund 400 Zentren etwa 
80 000 Lehrlinge gezählt. Die W irksam keit dieser Aus
bildungsstätten ist jedoch durch mangelnde Erfahrun
gen, Vernachlässigung einzelner Wirtschaftszweige, 
nicht immer in ausreichendem Maße vorhandenes 
Lehrpersonal und Lehrmaterialien begrenzt. Auch die 
Zahl der Schüler und Zentren entspricht bei weitem 
noch nicht den Erfordernissen der Praxis.

M ittels einer beschleunigten Berufsausbildung für Er
wachsene versucht man, das Hilfsarbeiterproblem zu 
lösen. Zu diesem Zweck haben die Gewerksdiaften 
die „Beschleunigte Berufsausbildung" und der Staat 
die „Intensive Berufsausbildung" ins Leben gerufen. 
In einem hödistens 6 M onate dauernden Kursus w er
den ungelernte A rbeiter auf eine qualifizierte beruf
liche Tätigkeit vorbereitet. Jedoch m adit die Zahl der 
Kursusteilnehm er bisher nur einen Tropfen im Meer 
der ungelernten A rbeiter aus.

Für d ie  V ergabe von Stipendien für das Ausbildungs
w esen hat der Staat vor wenigen Jahren  zwei sog. 
N ationale Fonds gegründet. Sie werden aus einer 
bestimm ten Steuerart gespeist. Für die sich der Grund- 
sdiule anschließende Schulbildung (die „enseñanza 
media") stehen für 1963 2 Mrd. Ptas zur Verfügung, 
für die Berufsausbildung etwa 1 Mrd. Ptas. Auch die 
Gewerkschaften, die Kirche und die Privatwirtschaft 
unterhalten eigene Ausbildungsstätten.

E rheblicher E in f lu ß  des „O pus D ei“

Das Hodisdiulwesen ist praktisch staatlidi. Seit ein 
paar Jahren  existiert jedodi eine von kirdilidier Seite 
unterhaltene Universität in Pamplona. Begründer und 
Geldgeber ist das „Opus Dei“. Diese Gruppe katholi- 
sdier Laien innerhalb der Kirdie hat in den letzten 
Jah ren  erheblidien Einfluß auf das politisdie und 
w irtsdiaftlidie Leben erlangt. Man behauptet wohl 
nicht zu viel, wenn man sagt, daß der Impuls für die 
seit 1959 eingeleitete wirtschaftliche Stabilisierung 
und Entwidclung von M itgliedern des „Opus Dei“ 
ausging. Heute sind wichtigste Staatsstellen und In
dustrieposten von M ännern der Organisation besetzt. 
Der wirtschaftliche Rückhalt in der Privatwirtschaft 
ist erheblidi und der Einfluß auf das politische Leben 
so stark, daß es möglidi war, eine eigene Universität 
ins Leben zu rufen. Auch die, Jesuiten unterhalten 
eine den staatlichen Hochschulen gleidiwertige Aus
bildungsstätte für Diplomingenieure in Madrid.

In te rn e  u n d  ex te rne  W anderungen

Eine für Spanien typisdte Ersdieinung sind die erheb
lichen Differenzen im Beitrag der einzelnen Provinzen 
zum Volkseinkommen. Einer geringen Zahl „reidier" 
Provinzen, die im w esentlidien durch die Bevölke- 
rungs- und Industriezentren bestimmt sind, steht eine

große Zahl „arm er“ und „ärmster“ gegenüber, in 
denen vorwiegend Landwirtschaft betrieben wird und 
die sidi durch eine geringe Bevölkerungsdichte aus- 
zeidinen. Im Jahre 1960 lag das m ittlere Volksein
kommen pro Kopf der Bevölkerung bei 18 000 Ptas. 
Von den 50 spanischen Provinzen übersdiritten nur 
17 den Landesdurchschnitt, der Rest blieb darunter. 
Der Unterschied zwischen der reichsten und der ärm
sten Provinz betrug rund 20 000 Ptas.

Diese Tatsadie hat ein Phänomen hervorgerufen, das 
für die nationale W irtschaft und für die betroffenen 
Menschen widitige Auswirkungen hat: die internen 
(und externen) Wanderungen. Schon seit Jahren geht 
in einer ausgedehnten Zone des Landesinneren, die 
44 Vo der Oberfläche und 24 Vo der Bevölkerung um
faßt, eine Abwanderung vor sidi, die im Durchsdinitt 
eine Entvölkerung von 3,7 Vo pro Jah r in den betref
fenden Gebieten mit sich bringt und in manchen Pro
vinzen 9 Vo erreicht. Anziehungspunkte bilden die 
sdion bestehenden Großstädte und Industriegebiete 
wie Madrid, Barcelona, Vizcaya und Guipúzcoa. Die 
abwandernden M assen setzen sich in der Regel aus 
ungelernten A rbeitern zusammen, die als Hilfsarbei
ter in der Industrie Beschäftigung finden. Die in den 
letzten Jahren stark entwickelte Bauindustrie sdiluckt 
den Großteil dieser W anderer. Heute sudien audi 
viele Arbeiter Beschäftigung im Ausland.

Der Staat hat versucht, mit regionalen Entwidilungs- 
plänen und den entsprechenden finanziellen Unter
stützungen das Problem der armen und reichen Pro
vinzen und der damit verbundenen W anderungen zu 
mildern. Umfangreidie Bewässerungssysteme, Bau von 
Stauanlagen, Errichtung von Industrien zur W eiter
verarbeitung der angebauten landwirtschaftlidien Pro
dukte u .a . bilden Teile solcher Provinzpläne. Trotz
dem ist es bisher nidit gelungen, die Abwanderung 
zum Stehen zu bringen.

Auf der anderen Seite stellt die Eingliederung der in 
die Städte strömenden Arbeiterm assen eine soziale 
Aufgabe ersten Ranges dar. Selbst wenn die Arbeiter 
eine Besdiäftigung finden, sind die Löhne dieser 
ärmsten Klasse der Bevölkerung sehr niedrig. Aller
dings ist ihr Können so gering, daß sie nur zu den 
einfachsten Arbeiten zu gebraudien sind. Durch die 
besdileunigte Berufsausbildung soll den A rbeitern der 
Start für eine berufliche Verbesserung erleichtert 
weiden. ,

S o zia le r  W ohnungsbau

Eine sehr erfolgreiche Arbeit ist im sozialen W oh
nungsbau geleistet worden. Wo noch vor n id it langer 
Zeit eine Unzahl m ensdienunwürdiger Hütten stand, 
in denen die Zuwanderer ihre erste Unterkunft fan
den, erheben sidi heute zum Teil riesige Wohnblocks. 
Dennoch ist die W ohnungsfrage für viele Bezieher 
kleiner Einkommen nicht gelöst.

Der Staat hat einen N ationalen W ohnungsplan auf
gestellt, der zunädist bis 1976 gilt. Darin ist unter 
Berücksichtigung der Bevölkerungsvermehrung, der 
zur Zeit fehlenden W ohnungen und der Binnenwan
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derung der Bedarf an W ohnungen für 1961 bis 1976 
auf 3,7 Mill. Einheiten festgesetzt. W ährend für 1962 
139 000 W ohnungen geplant w aren (es wurden etwas 
mehr gebaut), steigt die Zahl in den folgenden Jah 
ren stark an auf 250 000 für 1970 und 350 000 für 1976. 
Ungefähr 90 “/o aller in Spanien erstellten W ohnungen 
der letzten Jahre wurden im Zuge des sozialen W oh
nungsbaus, d. h. mit direkter oder indirekter staat
licher Unterstützung gebaut. In der Regel werden die 
W ohnungen oder Stockwerke einzeln verkauft, evtl. 
unter Gewährung kurzer Abzahlungsfristen. Da der 
großen Masse ein solcher Kauf in den seltensten Fäl
len möglich ist, werden vor allem auch von den Ge
werkschaften W ohnungen gebaut, für deren Abzah
lung Fristen von 30 bis 50 Jahren gelten. Die schlechte 
Qualität ist ein großer Mangel der Sozialwohnungen.

G etcerkschaften u n d  S o z ia lp o litik

Im folgenden wollen wir untersuchen, welche Mög
lichkeit der Arbeiterschaft durch die Gewerkschaften 
offensteht, eine Sozialpolitik mitzugestalten.

Die „sindicatos" („Gewerkschaften") erfassen alle Ar
beitnehm er und Unternehmer in nach Wirtschafts
zweigen gegliederten Nationalen Gewerkschaften und 
deren provinzialen und lokalen Untergruppen. Sie 
führen den Beinamen „vertikal", weil eine Gewerk
schaft sowohl Arbeitnehmer als auch Arbeitgeber ein
schließt. Die „sindicatos“ sind zweigleisig organisiert: 
eine repräsentative Gruppe setzt sich aus den wirk
lichen Arbeitgeber- und A rbeitnehm ervertretern zu
sammen, während bei der politisch-administrativen 
die eigentliche Befehlsgewalt ruht, die in der Natio
nalen Delegation der Gewerkschaften und den ent
sprechenden Provinzdelegationen von den jeweiligen 
Chefs ausgeübt wird. Der Leiter einer solchen Dele
gation ist politischer Funktionär und geht in der 
Regel noch immer aus der Falange hervor.

W enn die Falange als „Partei“ auch heute keinen 
großen Einfluß mehr im Staat besitzt, so stellt der 
fest organisierte gewerkschaftliche A pparat doch eine 
Kraft dar, mit der der Staat die ganze Arbeiter- und 
Unternehmerschaft in gewissem Umfang leiten und 
beeinflussen kann. Der politische Charakter der sindi-

catos erklärt zu einem Teil die überwiegende Abnei
gung der Arbeiterschaft gegen die Gewerkschaften. 
Zum anderen erklärt sie sich daraus, daß der Arbeit
nehm er in den sindicatos nicht eine seine Interessen 
vertretende Organisation sieht, sondern eine Institu
tion, in der die Stimmen der Unternehmer und das 
Kapital überwiegen und bestimmen. Die Gewerk
schaften sind zur Zeit zweifellos keine echte Reprä
sentanz der Arbeitnehm er und ihrer Wünsche.

Diese Erkenntnis herrscht nicht nur in Arbeitnehmer
kreisen. Selbst in den eigenen Reihen der Gewerk
schaften werden immer wieder Stimmen zugunsten 
einer Reform laut (die allerdings bisher nie durchge
drungen sind). Auch die Kirche wendet sich öffentlich 
gegen die sindicatos in ihrer derzeitigen Form. Es 
bestehen eigene Arbeiter- und Jungarbeiterorganisa
tionen (von der Acción Católica und den Jesuiten 
abhängig), die versuchen, über die „Betriebsräte“ in 
den Betrieben Einfluß zu gewinnen. Die betreffenden 
A rbeiter erhalten eine Vorbereitung, die ihnen ihre 
Tätigkeit im Betrieb erleichtern soll. Allerdings ist 
die kirchliche Gruppe zahlenmäßig sehr klein. Da
neben sind auch stärkere sozialistische Strömungen 
und Bewegungen unter der Arbeiterschaft vorhanden.

Reale Möglichkeiten haben diese Gruppen jedoch 
kaum. W enn sie innerhalb der sindicatos Fuß fassen, 
werden sie durch die politische Linie bei ihrer Arbeit 
behindert. Auch über die offizielle Linie ist die Beein
flussung der staatlichen Sozialpolitik gering. Die ge
werkschaftliche O rganisation selbst unterhält eine 
Reihe von „W erken" (obras), die w ertvolle Sozial
arbeit leisten. Erwähnt seien die Berufsförderung, der 
W ohnungsbau, der Gesundheitsdienst, die allerdings 
alle eng mit den entsprechenden staatlichen Stellen 
Zusammenarbeiten, und das Erholungs- und Ferien
w erk „Educación y  Descanso". Diese soziale Betäti
gung darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, daß den 
Gewerkschaften infolge ihrer Zwischenstellung zwi
schen Staat, Kapital und Arbeitnehmerschaft Fesseln 
für eine k lar ausgerichtete und zielstrebige Sozial
politik angelegt sind. Vielleicht vertritt heute das 
Arbeitsministerium mehr die Interessen der Arbeiter
schaft — zumindest w irksamer — als die eigentlichen 
Gewerkschaften.

Das System der schwedischen Altersversorgung

Dr. Peter Leithoff, Stockholm

Die Bestimmungen über die staatliche A ltersversor
gung und die staatliche Krankenversicherung sind 

in einem „Allgemeinen Versicherungsgesetz" (lagen 
om allmän försäkring) zusammengefaßt worden, das 
am 1. Januar 1963 in Kraft getreten ist. Die gesetz
liche Koordinierung der wichtigsten sozialrechtlichen 
Vorschriften gibt Anlaß, im folgenden diesen Teil des 
schwedischen Sozialwesens nach seinem neuesten 
Stand, jedoch mit Beschränkung auf die A ltersversor
gung, darzustellen. Versichert sind dem Gesetz zufolge

alle schwedischen Staatsangehörigen sowie Auslän
der, die in Schweden einen festen W ohnsitz begrün
det haben.

B erechnung  d e r  A ltersversorgung  
nach zw e i e in a n d er  erg ä n zen d en  System en

Die A ltersversorgung gründet sich auf zwei einander 
ergänzende Systeme: die sog. Volkspension (VP) und 
die sog. Zusatzpension (ZP). Die Leistungen beider 
Systeme bauen auf einem wertbeständigen „Grund
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